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Zitat von samu

Wie vorgehen, wenn man die VK wirklich für ein Datendesaster hält? Noch mal das
Gespräch suchen? "Ja also Herr SL, Sie haben es zwar unmissverständlich ausgedrückt,
aber ich wollte doch noch mal meine Bedenken kundtun..."?

Ich persönlich würde dann tatsächlich um schriftliche Anweisung bitten. Wenn ich dann z.B. in
der Schule ein dienstliches Gerät über eine Dienstadresse nutzen kann und lediglich Bedenken
bzgl. der Schülerdaten hätte, würde ich persönlich die VK dann so durchführen. Gibt es
unerwarteterweise doch später Probleme mit sich beschwerenden Eltern, verweise ich diese
dann gerne an die SL weiter.

Alternativ kann man natürlich noch einmal schriftlich die Bedenken ausführen und andeuten,
dass man bei Bestätigung Rücksprache mit dem Dezernat halten möchte. Eine gewisse
Verstimmung ist dabei nie auszuschließen, professionelle SL wissen das aber einzuordnen,
wenn man sich sauber an die beamtenrechtlichen Pflichten hält und nicht hintenherum spielt.
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